
   

 1 

Satzung Lokalrundfunk 
Harz-Börde-Welle e.V. 

Teil A: Allgemeiner Teil 
 

§ 1  
Name, Sitz und Eintragung des Vereins, 

Geschäftsjahr 
1. Der Verein führt den Namen „Trägerverein 

Lokalrundfunk Harz-Börde-Welle e.V.“, 
kurz „radio hbw“, im Folgenden „Verein“ 
genannt. 

2. Der Verein hat seinen Sitz in Aschersleben 
und ist in das Vereinsregister eingetragen. 

3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 

§ 2 
Ziel und Zweck des Vereins 

1. Der Verein bezweckt die Förderung und die 
Trägerschaft eines nichtkommerziellen, ins-
besondere bürgernahen und bürgeroffenen, 
Lokalradios in der Region Harz-Börde. 

2. Er verfolgt insbesondere das Ziel, lokalen 
Rundfunk im Verbreitungsgebiet als Medi-
um und Faktor des Prozesses freier Mei-
nungsbildung zu fördern und in Bezug auf 
die Programmgestaltung und inhaltliche 
Aussage anderer Medien eine Vielfaltreser-
ve der öffentlichen Meinung zu sein, für den 
Schutz von Kindern und Jugendlichen sowie 
die Toleranz gegenüber anderen Kulturen 
und Nationalitäten einzutreten, den Kontakt 
mit Menschen unterschiedlicher Kultur und 
Religion zu pflegen und diese zur Mitgestal-
tung aufzufordern, Kindern und Jugendli-
chen den praktischen, verantwortungsbe-
wussten und kritischen Umgang mit Medien 
zu lehren und die Emanzipation zu fördern. 

3. Der Verein verfolgt ausschließlich und 
unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sin-
ne des Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwe-
cke“ der Abgabenordnung in der jeweils 
gültigen Fassung. 

4. Der Verein ist politisch und konfessionell 
neutral. 

5. Der Verein ist als Idealverein tätig, er ver-
folgt keine wirtschaftlichen Ziele. 

6. Mittel des Vereins dürfen ausschließlich für 
satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. 
Zahlungen ohne verhältnismäßige Gegen-
leistungen aus Mitteln des Vereins an Mit-
glieder sind ausgeschlossen. 

7. Im Auftrag des Vereins Tätige können ihre 
Aufwendungen, die zur Auftragserfüllung 
notwendig waren, in nachgewiesener Höhe 
erstattet bekommen. 

§ 3 
Mitgliedschaft 

1. Mitglied des Vereins kann grundsätzlich 
jede natürliche oder juristische Person wer-
den, die die Ziele und den Zweck des Ver-
eins unterstützt. 

2. Mögliche Formen der Mitgliedschaft sind: 
a. aktive Mitgliedschaft 
b. Clubmitgliedschaft 
c. Fördermitgliedschaft 
d. Ehrenmitgliedschaft 

3. Aktive Mitglieder sind die im Verein direkt 
mitarbeitenden Mitglieder. Sie haben die 
Pflicht, anfallende Aufbaustunden, die 
durch Mitgliederversammlungen festgelegt 
und ihnen zu gleichen Teilen auferlegt wer-
den, abzuleisten. In Ausnahmefällen ent-
scheidet der Vorstand auf Antrag. 

4. Clubmitglieder sind Mitglieder, die sich 
nicht aktiv innerhalb des Vereins betätigen, 
jedoch dessen Ziele und den Vereinszweck 
fördern und unterstützen. Sie besitzen kei-
nerlei Wahlrechte. 

5. Fördermitglieder haben die gleichen Rechte 
und Pflichten wie aktive Mitglieder. Sie 
sind nicht zur Ableistung von Aufbaustun-
den verpflichtet. Fördermitglieder können 
auf Veranstaltungen, Massendrucksachen 
und anderen Veröffentlichungen des Ver-
eins erwähnt werden. Einzelheiten werden 
vertraglich geregelt. 

6. Mitglieder, die sich in besonderer Weise um 
den Verein verdient gemacht haben, können 
zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. Hier-
für ist ein Beschluss der Mitgliederver-
sammlung erforderlich. Ehrenmitglieder ha-
ben die gleichen Rechte und Pflichten wie 
aktive Mitglieder.  

 
§ 4 

Beginn, Änderung und Ende der Mitglied-
schaft 

1. Die Mitgliedschaft muss beim Vorstand 
schriftlich beantragt werden. Über den An-
trag entscheidet der Vorstand. Die Clubmit-
gliedschaft wird mit Unterzeichnung der 
Beitrittserklärung rechtswirksam. 

2. Die Ummeldung von aktiver Mitgliedschaft 
auf Clubmitgliedschaft erfolgt zum Ende 
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des Geschäftsjahres und muss spätestens 
drei Monate vor Ende des Geschäftsjahres 
dem Vorstand schriftlich mitgeteilt werden. 
Gleiches gilt beim Wechsel von der För-
dermitgliedschaft in die aktive oder Club-
mitgliedschaft. Eine Veränderung von der 
Clubmitgliedschaft zur aktiven Mitglied-
schaft kann zum Beginn des nächsten Mo-
nats beim Vorstand schriftlich beantragt 
werden. Gleiches gilt beim Wechsel von der 
Club- oder aktiven Mitgliedschaft zur För-
dermitgliedschaft. Über den Antrag ent-
scheidet der Vorstand.  

3. Die freiwillige Beendigung der Mitglied-
schaft erfolgt jeweils zum Ende des Ge-
schäftsjahres. Sie muss durch schriftliche 
Kündigung unter Einhaltung einer dreimo-
natigen Frist gegenüber dem Vorstand er-
klärt werden. 

4. Die Mitgliedschaft kann sofort beendet 
werden, wenn das Mitglied im groben Maße 
gegen diese Satzung, den Satzungszweck 
oder die Vereinsinteressen verstößt. Über 
den Ausschluss eines Mitgliedes entscheidet 
die Mitgliederversammlung mit einfacher 
Stimmenmehrheit. Bei Clubmitgliedern ent-
scheidet der Vorstand. Dem Mitglied ist die 
Möglichkeit einzuräumen, sich gegen die 
erhobenen Vorwürfe vor der Abstimmung 
zu äußern.  

5. Clubmitglieder erklären automatisch mit der 
Beendigung der fristgemäßen Beitragszah-
lung ihren Austritt aus dem Verein.  

6. Die Mitgliedschaft endet ebenfalls automa-
tisch durch Tod des Mitgliedes. 

7. Bei Beendigung der Mitgliedschaft, gleich 
aus welchem Grund, erlöschen alle Ansprü-
che aus dem Mitgliedsverhältnis. Der An-
spruch des Vereins auf noch ausstehende 
Forderungen gegenüber dem Ausscheiden-
den bleibt hiervon unberührt. Eine Rückge-
währ von Beiträgen, Spenden oder sonstigen 
Unterstützungsleistungen ist ausgeschlos-
sen.  

 
§ 5 

Mitgliedsbeiträge 
1. Mitgliedsbeiträge sind monatlich im Vor-

aus, erstmals für den Eintrittsmonat, zu ent-
richten. Die Höhe der Mitgliedsbeiträge 
wird durch die Mitgliederversammlung 
festgelegt. Sie erlässt hierzu eine Beitrags-
ordnung.  

2. Der Mitgliedsbeitrag eines Fördermitglieds 
liegt in seinem Ermessen. Er muss jedoch 
mindestens das Fünffache des vollen Bei-
trages eines aktiven Mitglieds betragen.  

3. Ehrenmitglieder sind von der Beitragszah-
lung befreit. 

4. Bei der Abbuchung des Beitrages durch 
den Verein kommt das Mitglied für die 
Kosten des Bankverkehrs auf. Gleiches gilt 
für die Kosten einer Rückbuchung, soweit 
diese nicht auf ein Verschulden des Vereins 
zurückzuführen ist.  

5. Für noch ausstehende Mitgliedsbeiträge 
muss ein vereinsinternes Mahnverfahren 
existieren. Einzelheiten des Mahnverfah-
rens regelt der Vorstand durch Beschluss. 
Die Kosten des Mahnverfahrens trägt das 
säumige Mitglied. Es gibt drei Mahnstufen. 
Nach erfolgloser letzter Mahnung ist der 
Vorstand berechtigt, den Beitrag gericht-
lich geltend zu machen. Ab dem Zeitpunkt 
der gerichtlichen Geltendmachung des Bei-
tragsanspruches kann das säumige Mitglied 
durch Beschluss der Mitgliederversamm-
lung aus dem Verein ausgeschlossen wer-
den. 

 
§ 6 

Mitgliederversammlung 
1. Die Mitgliederversammlung ist oberstes 

Entscheidungsorgan. Sie ist mindestens 
einmal jährlich durchzuführen. Die Mit-
gliederjahreshauptversammlung sollte im 
ersten Quartal des Kalenderjahres stattfin-
den. Sie ist vom Vorstand unter Wahrung 
einer Mindestfrist von zwei Wochen unter 
Bekanntgabe der Tagesordnung einzuberu-
fen. Der Vorstand kann diese Frist in drin-
genden Fällen auf eine Woche verkürzen. 
Auf die Verkürzung der Frist ist in der Ein-
ladung hinzuweisen. Satzungsänderungen 
müssen mit der Mindestfrist von zwei Wo-
chen in der Tagesordnung bekannt gegeben 
werden. Anträge zur Tagesordnung und 
Kandidaturen müssen  mindestens fünf Ta-
ge vor der Mitgliederversammlung schrift-
lich beim Vorstand eingereicht und allen 
Mitgliedern durch Aushang zugänglich 
gemacht werden. Anträge zur Änderung 
der Satzung müssen vor der Einberufung 
der Mitgliederversammlung eingereicht 
werden. 

2. Außerordentliche Mitgliederversammlun-
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gen haben stattzufinden, wenn der Vor-
stand dies im Vereinsinteresse für notwen-
dig hält oder auf schriftlichen Antrag von 
mindestens 10% der stimmberechtigten 
Mitglieder unter Angabe der Gründe bean-
tragt wird. 

3. In der Mitgliederversammlung stimmbe-
rechtigt sind aktive Mitglieder, soweit diese 
unbeschränkt geschäftsfähig sind, unter der 
Voraussetzung, dass keine selbstverschul-
deten überfälligen Forderungen des Vereins 
gegenüber dem Mitglied bestehen. Als ü-
berfällig gelten Beträge, die bereits zum 
zweiten Mal angemahnt wurden. Die Über-
tragung des Stimmrechts ist unzulässig. Ju-
ristische Personen üben ihr Stimmrecht 
durch einen jeweils schriftlich legitimierten 
Vertreter aus. 

4. Mitgliederversammlungen sind ohne Rück-
sicht auf die Anzahl der erschienen Stimm-
berechtigten beschlussfähig.  

5. In der Mitgliederversammlung entscheidet 
bei Beschlüssen grundsätzlich die einfache 
Mehrheit der anwesenden stimmberechtig-
ten Mitglieder. Stimmenthaltungen und un-
gültige Stimmen werden wie nicht abgege-
bene Stimmen gezählt. Bei Stimmen-
gleichheit ist der Antrag abgelehnt. Über 
die jeweiligen Wahl- und Abstimmungs-
verfahren zu den einzelnen Tagesord-
nungspunkten kann der Vorstand bei Sach-
entscheidungen vor der Mitgliederver-
sammlung von der einfachen Mehrheits-
wahl abweichend entscheiden. Folgende 
Verfahren sind zulässig: Einstimmigkeits-
wahl, absolute Mehrheitswahl, Stichwahl, 
Borda-Wahl (Präferenzwahl), Anerken-
nungswahl (Approval Voting). Bei Perso-
nenwahlen ist gewählt, wer die absolute 
Mehrheit der gültigen Stimmen auf sich 
vereinigen konnte. Erhält im ersten Wahl-
durchgang keiner der Kandidaten die abso-
lute Mehrheit, treten die zwei Kandidaten 
mit dem höchsten Stimmergebnis nochmals 
in einer Stichwahl gegeneinander an. 

6. Beschlüsse zur Änderung der §§ 1, 2, 11 
und 6 Abs. 6 sowie die Abwahl von Vor-
standsmitgliedern bedürfen einer Dreivier-
telmehrheit der an der Abstimmung Teil-
nehmenden. Nicht anwesende stimmbe-
rechtigte Mitglieder erhalten innerhalb von 
28 Tagen nach der Mitgliederversammlung 
die Möglichkeit einer Briefwahl. Weitere 

Änderungen dieser Vereinssatzung bedür-
fen für ihre Gültigkeit einer Dreiviertel-
mehrheit der in der Mitgliederversammlung 
stimmberechtigten Mitglieder. 

7. Auf Verlangen von mindestens einem Vier-
tel der anwesenden stimmberechtigten Mit-
glieder und bei Personenwahlen muss ge-
heim abgestimmt werden. 

8. Der Vorstand bestimmt einen Versamm-
lungsleiter. Der Versammlungsleiter erteilt 
das Wort. Wortmeldung erfolgt durch 
Handzeichen. 

9. Über die Mitgliederversammlung ist eine 
Niederschrift zu fertigen, die vom Schrift-
führer und vom Versammlungsleiter zu un-
terzeichnen ist. Diese sollte den Mitglie-
dern innerhalb eines Monats zugänglich 
gemacht werden. Einwendungen gegen die 
Richtigkeit des Protokolls und die Recht-
mäßigkeit der durch die Mitgliederver-
sammlung gefassten Beschlüsse sind inner-
halb eines Monats nach Aushang des Pro-
tokolls schriftlich an den Vorstand zu rich-
ten. Über den Widerspruch entscheidet die 
nächste Mitgliederversammlung.  

 
§ 7 

Vorstand 
1. Der Vorstand besteht aus dem 1. Vorsit-

zenden (Vereinspräsident) und dem 2. Vor-
sitzenden (Vereinsvizepräsident). Jeder 
vertritt allein. Im Innenverhältnis ist der 2. 
Vorsitzende verpflichtet, das Vorstandsamt 
nur bei Verhinderung des 1. Vorsitzenden 
auszuüben. 

2. Der Vorstand ist zuständig für die Gesamt-
leitung des Vereins. Er vertritt die Mitglie-
der zwischen den Mitgliederversammlun-
gen und gegenüber der Öffentlichkeit. 

3. Jedes Vorstandsmitglied wird von der Mit-
gliederversammlung für die Dauer von je-
weils vier Jahre bzw. bis zu dessen Abwahl 
oder Rücktritt gewählt. Die Wiederwahl 
von Vorstandsmitgliedern ist zulässig. Die 
Vorstandsmitglieder bleiben in jedem Fall 
bis zu einer Neuwahl im Amt. 

4. Der Vorstand kann einen Geschäftsführer 
bestellen, welcher ebenfalls laut Vor-
standsbeschlüssen nach außen handlungs-
bevollmächtigt ist.  

5. Der Vorstand ist vom §181 BGB (Insichge-
schäfte) befreit. 

6. Der erweiterte Vorstand (im Innenverhält-
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nis) setzt sich aus dem 1. und 2. Vorsitzen-
den sowie den Vorstandsbeiratsmitgliedern 
(§ 15) zusammen. In deren Abwesenheit 
rücken automatisch deren Stellvertreter in 
den Vorstandsbeirat (für die jeweilige Vor-
standssitzung). 

7. Die Vorstandssitzung ist beschlussfähig, 
wenn der 1. Vorsitzende und der 2. Vorsit-
zende oder mindestens zwei Vorstandsbei-
ratsmitglied anwesend sind. Sitzungen des 
Vorstandes werden vom 1. Vorsitzenden 
einberufen und geleitet. Die Sitzungen be-
stehen aus einem öffentlichen und gegebe-
nenfalls einem nichtöffentlichen Teil. Über 
jede Vorstandssitzung ist ein Protokoll zu 
fertigen. Mindestens einmal monatlich soll-
te eine Vorstandssitzung stattfinden. 

8. Der erweiterte Vorstand hat grundsätzlich 
das Recht, Entscheidungen und Beschlüsse 
zu fassen bzw. gefasste Entscheidungen 
und Beschlüsse aufzuheben. Ausgenom-
men sind Entscheidungen und Beschlüsse 
der Mitgliederversammlung. 

9. Der erweiterte Vorstand fasst in den Vor-
standssitzungen Beschlüsse mit einfacher 
Mehrheit der stimmberechtigten Anwesen-
den. Bei Stimmengleichheit zählt die 
Stimme des 1. Vorsitzenden doppelt. 1. und 
2. Vorsitzender besitzen bei den Abstim-
mungen je ein Vetorecht. Verwendet einer 
dieses Recht, muss in der nächsten Vor-
standssitzung erneut über diesen Beschluss 
beraten und abgestimmt werden. Auch 
hierbei besitzen sie jeweils ein Vetorecht. 
Sollte der Vorstandsbeirat einstimmig ent-
scheiden, muss diese Entscheidung in der 
nächsten Mitgliederversammlung behandelt 
und entschieden werden. 

10. Sämtliche Beschlüsse des Vorstandes ha-
ben sofortige Gültigkeit. Gegen alle Be-
schlüsse kann seitens der stimmberechtig-
ten Mitglieder binnen einer Frist von 14 
Tagen ab Aushang des Protokolls auf 
schriftlichem Wege Widerspruch erhoben 
werden. Für den Fall, dass sich mindestens 
ein Viertel der stimmberechtigten Mitglie-
der gegen einen Vorstandsbeschluss aus-
spricht, wird über diesen auf der nächsten 
Mitgliederversammlung erneut beraten und 
beschlossen. Für die Änderung oder Auf-
hebung bedarf es einer Zweidrittelmehrheit 
in der Mitgliederversammlung. Bis zu die-
ser Mitgliederversammlung ist der jeweili-

ge Beschluss weiterhin vollständig gültig. 
11. Dem 1. und 2. Vorsitzenden ist es nicht 

gestattet, weitere leitende Funktionen in-
nerhalb des Vereins zu übernehmen. Jedes 
Mitglied darf nur in eine Position des Vor-
standbeirates gewählt werden. Dies gilt 
auch für die Stellvertreter-Positionen der 
Vereinsabteilungen. 

 
§ 8 

Ausschüsse 
1. Die Mitgliederversammlung und der Vor-

stand können Ausschüsse bilden. 
2. Die Ergebnisse der Ausschusssitzungen 

sind der Mitgliederversammlung vorzustel-
len und allen Mitgliedern des Vorstandes 
sowie des Vorstandsbeirates zuzustellen. 

 
§ 9 

Rechenschaftsbericht 
1. Der Vorstand stellt den stimmberechtigten 

Mitgliedern einen Rechenschaftsbericht 
über das vergangene Geschäftsjahr vor. 
Dieser beinhaltet die wichtigen Einnahmen 
und Ausgaben des Vereins. Hierbei sollte 
der Vorstand den Bericht grob erläutern. 

2. Der Rechenschaftsbericht sollte bis zum 
Ende des nachfolgenden Geschäftsjahres 
allen Mitgliedern zugänglich gemacht wer-
den. 

 
§ 10 

Kassenprüfung 
1. Die Mitgliederversammlung kann bis zu 

zwei Kassenprüfer für die Dauer von zwei 
Jahren wählen, die nicht dem erweiterten 
Vorstand angehören dürfen. 

2. Die Kassenprüfer haben die Aufgabe, 
Rechnungsbelege, deren ordnungsgemäße 
Verbuchung und die Mittelverwendung zu 
überprüfen. Die Prüfung erstreckt sich 
nicht auf die Zweckmäßigkeit der vom 
Vorstand genehmigten Ausgaben. Die Kas-
senprüfer haben die Mitgliederversamm-
lung über das Ergebnis der Kassenprüfung 
zu unterrichten. 

 
§ 11 

Auflösung 
Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins 
oder bei Wegfall des gesamten bisherigen 
Zwecks fällt das Vereinsvermögen, vorbehalt-
lich der Eigentumsansprüche der Medienanstalt 
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Sachsen-Anhalt (MSA) gemäß der NKL-
Satzung der MSA §6 Abs.4, an den Förderkreis 
radio hbw e.V. oder dessen Nachfolger.  

 
§ 12 

Gerichtsstand und Erfüllungsort 
1. Gerichtsstand und Erfüllungsort ist A-

schersleben. 
2. Diese Satzung wurde von der Gründungs-

versammlung am 24. Oktober 1997 be-
schlossen und auf den Mitgliederversamm-
lungen am 27. März 1998, 8. August 1998, 
15. Oktober 1999, 18. Juni 2005 und 21. 
Dezember 2007 geändert. 

 
 

§ 13 
Schlussbestimmung 

Sollten ein oder mehrere Paragraphen dieser 
Satzung ganz oder teilweise rechtsunwirksam 
sein, so wird dadurch die Gültigkeit der übri-
gen nicht berührt. An die Stelle der unwirksa-
men Paragraphen tritt rückwirkend eine inhalt-
lich möglichst gleiche Regelung ein, die dem 
Zweck der gewollten Regelung am nächsten 
kommt. 
 

Teil B: Organisatorischer Teil 
 

§ 14 
Gremien, Abteilungen und Redaktionen 

Gremien des Vereins sind: 
- der Programmausschuss 

 
Abteilungen des Vereins sind: 
- die Technik 
- die Musikverwaltung 
- die Öffentlichkeitsarbeit 

 
Redaktionen des Vereins sind: 
- die Nachrichten- und Serviceredaktion  
- weitere Redaktionen, deren Bildung ge-

sondert in dieser Satzung geregelt ist 
 

§ 15 
Vorstandsbeirat 

1. Der Vorstandsbeirat besteht aus: 
- den Leitern der einzelnen Abteilungen  
- dem Programmausschusssitzungsleiter 
- dem Redaktionsleiter der Nachrichten- 

und Serviceredaktion 
2. Alle Vorstandsbeiratsmitglieder werden 

jährlich auf der Jahreshauptversammlung 
für ein Jahr gewählt. Erreicht keiner der 
Kandidaten (auch nach einer Stichwahl) die 
erforderliche absolute Mehrheit oder findet 
sich kein Kandidat für das entsprechende 
Amt, kann der erweiterte Vorstand ein Mit-
glied in das entsprechende Amt bis zur 
nächsten Mitgliederjahreshauptversamm-
lung berufen.  

3. Bei Rück- oder Austritt bestellt der erwei-
terte Vorstand kommissarisch eine andere 
Person bis zur nächsten Mitgliederjahres-
hauptversammlung. Zur Abwahl eines Vor-
standsbeiratsmitgliedes oder dessen Stell-
vertreters einer Abteilung ist eine Zweidrit-
telmehrheit in der Mitgliederversammlung 
erforderlich. Verletzt ein Abteilungsleiter 
die ihm obliegenden Pflichten, so kann ihn 
der erweiterte Vorstand bis zur Entschei-
dung in der nächsten Mitgliederversamm-
lung seines Amtes entheben und eine andere 
Person für das Amt bestellen. Ansonsten 
bleiben die Abteilungsleiter und ihre Stell-
vertreter bis zur Neuwahl im Amt. Gleiches 
gilt für den Leiter der Nachrichten- und 
Serviceredaktion. 

 
§ 16 

Programmausschuss 
1. Der Programmausschuss besteht aus: 

- maximal sechs aktiven Mitgliedern, de-
ren Positionen jährlich in der Mitglie-
derversammlung gewählt werden 

- einem Mitglied des Vorstandes 
2. Dem Programmausschuss steht ein Sit-

zungsleiter vor. Dieser wird auf der jeweili-
gen Mitgliederjahreshauptversammlung ge-
wählt. Die Wahl hat so zu erfolgen, dass bei 
der Wahl der einzelnen Programmaus-
schussmitglieder gleichzeitig der Sitzungs-
leiter zu wählen ist. Gewählt ist derjenige, 
welcher über 50 Prozent der Stimmen auf 
sich vereinigen konnte. Sollte im ersten 
Wahlgang keiner der Kandidaten die abso-
lute Mehrheit der Stimmen auf sich vereini-
gen, so kommt es zu einer Stichwahl.  

3. Der Programmausschuss entscheidet über 
folgende Bereiche: 
- Vergabe und Entzug des Redakteursta-

tus 
- Aufbau und Änderungen des globalen 

Programmschemas 
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- Prüfung von Sendekonzepten auf ihre 
Vereinbarkeit mit dieser Satzung 

- Vergabe und Entzug von Sendeplätzen 
4. Programmausschussmitglieder bleiben in 

jedem Fall bis zu einer Neuwahl in ihrem 
Amt. Die Abwahl eines Ausschussmitglie-
des während der Legislaturperiode ist mit 
einer Zweidrittelmehrheit der anwesenden 
Stimmberechtigten in der Mitgliederver-
sammlung möglich.  

5. Der Programmausschuss gibt sich eine Ge-
schäftsordnung. Sitzungen sollten mindes-
tens 14-täglich stattfinden. Diese sind 
grundsätzlich öffentlich. Ausnahmen hier-
von bedürfen eines gesonderten Beschlusses 
des Programmausschusses. Über jede Ver-
sammlung ist ein Protokoll zu fertigen, das 
vom Programmausschusssitzungsleiter zu 
unterzeichnen und allen Mitgliedern zu-
gänglich zu machen ist. 

6. Der Programmausschuss ist beschlussfähig, 
wenn mindestens die Hälfte der stimmbe-
rechtigten Programmausschussmitglieder 
anwesend ist oder zum Zeitpunkt der Pro-
grammausschusssitzung ein Vorstandsmit-
glied anwesend ist. Sämtliche Beschlüsse 
bedürfen der einfachen Mehrheit der an der 
Abstimmung Teilnehmenden. Auf besonde-
ren Wunsch des Antragsstellers muss bei 
der Entscheidungsfindung mindestens die 
Hälfte der Programmausschussmitglieder 
anwesend sein. 

7. Beschlüsse des Programmausschusses kön-
nen mit einer Zweidrittelmehrheit in der 
Mitgliederversammlung aufgehoben wer-
den. 

 
§ 17 

Abteilungen 
1. Jede Abteilung hat einen Leiter und bei 

Bedarf einen Stellvertreter, die jährlich von 
der Mitgliederjahreshauptversammlung 
gewählt werden.  

2. Der Abteilungsleiter besitzt Weisungsbe-
fugnis innerhalb seiner Abteilung. Nur er 
ist berechtigt, in begründeten Fällen einen 
Antrag auf Ausschluss eines Mitglieds aus 
seiner Abteilung an den Vorstand zu rich-
ten. Über den Antrag entscheidet der erwei-
terte Vorstand.  

3. Die Aufgaben werden durch die Mitglie-
derversammlung, den Vorstand oder den 
Programmausschuss aufgetragen. 

 
§18  

Redaktionen 
1. Redaktionen sind Zusammenschlüsse min-

destens zweier Mitglieder, die ein bestimm-
tes Themengebiet bearbeiten. Über die Bil-
dung und Auflösung einer Redaktion ent-
scheidet der Programmausschuss auf An-
trag. 

2. Aktive Mitglieder können jeder Redaktion 
beitreten. Über einen Ausschluss entschei-
det der Programmausschuss. 

3. Jede Redaktion ist bestrebt, interne Kon-
flikte fair auszutragen. Gelingt dies nicht, 
entscheidet der Programmausschuss nach 
Anhörung der Betroffenen. 

4. Die Redakteure erfüllen die ihnen durch 
den Verein übertragenen Programmaufga-
ben im Rahmen der gesetzlichen Vorschrif-
ten, dieser Vereinssatzung und ihrer ver-
traglichen Rechte und Pflichten in eigener 
journalistischer Verantwortung und nach 
ihrer sachlich begründeten Überzeugung.  

5. Kein Redakteur darf veranlasst werden, 
eine seiner Überzeugung widersprechende 
Meinung als eigene zu vertreten, eine sei-
ner Information widersprechende Sachan-
gabe als richtig zu bezeichnen oder zur um-
fassenden und wahrheitsgemäßen Bericht-
erstattung gehörende Meinungen und Sach-
angaben zu unterdrücken. 

6. Jeder Redakteur kann Verantwortung für 
eine der Redaktion zugewiesenen Sendung 
übernehmen.  

7. Der Programmausschuss bestimmt grund-
sätzlich den Redaktionsleiter. Die jeweilige 
Redaktion kann eine Empfehlung ausspre-
chen. Ausnahme ist hierbei die Wahl des 
Leiters der Nachrichten- und Serviceredak-
tion (§15). 

8. Der Redaktionsleiter: 
• bestimmt jeweils den sendeverantwort-

lichen Redakteur  
• beruft die Redaktionssitzungen ein 
• stellt Anträge beim Programmaus-

schuss 
• koordiniert die Arbeiten innerhalb der 

Redaktion 
9. Die Redaktionssitzung legt den Inhalt der 

Sendungen fest, dem der jeweilige sende-
verantwortliche Redakteur zustimmen 
muss.  
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§ 19 
Redakteurstatus 

1. Redakteure bei radio hbw können grund-
sätzlich alle Bürger werden, die im Bundes-
gebiet ihren Wohnsitz haben und aktive 
Mitglieder des Vereins sind. 

2. Redakteure können nicht werden: 
• Personen, die aufgrund eines Richter-

spruches das Recht zur Bekleidung öf-
fentlicher Ämter bzw. das passive oder 
aktive Wahlrecht verloren haben. 

• Personen, die das Grundrecht auf freie 
Meinungsäußerung verwirkt haben oder 
die gerichtlich nicht uneingeschränkt be-
langt werden können und 

• ferner Personen, die vom Programmaus-
schuss abgelehnt worden sind, weil sie 
nicht die Gewähr dafür bieten, dass sie 
bei ihrer Tätigkeit die Satzung und ins-
besondere die Programmgrundsätze 
wahren werden. 

4. Der Programmausschuss vergibt den Re-
dakteurstatus auf Antrag des Mitglieds 
nach dessen erfolgreicher Teilnahme an der 
Grundschulung (§ 26) und einer mindes-
tens zweimonatigen aktiven Mitarbeit in 
einer Abteilung oder Redaktion. Minder-
jährige müssen eine schriftliche Einver-
ständniserklärung eines Erziehungsberech-
tigten vorlegen. Der Programmausschuss 
kann den Redakteurstatus wieder entzie-
hen, wenn der Redakteur in keiner Ver-
einsabteilung, Redaktion oder im Vorstand 
mitarbeitet, gegen gesetzliche Bestimmun-
gen, diese Vereinssatzung oder gegen Be-
schlüsse des Programmausschusses, des 
Vorstandes oder der Mitgliederversamm-
lung verstößt. Der Redakteurstatus erlischt 
bei Ausscheiden aus dem Verein oder dem 
Wechsel in die Clubmitgliedschaft. 
 

§ 20 
Verantwortlicher Redakteur 

1. Der verantwortliche Redakteur haftet für 
den gesamten Inhalt seiner Sendungen. Er 
hat dafür zu sorgen, dass die Rechte Drit-
ter, insbesondere urheberrechtlicher Art, 
nicht verletzt werden. 

2. Er darf Beiträge ablehnen oder verändern. 
Dies gilt insbesondere, wenn sie gegen gel-
tende Rechtsvorschriften verstoßen, tech-
nisch unzulänglich sind, im Widerspruch 
zu den in der Satzung festgelegten Zielen 

und Richtlinien stehen oder einer bestimm-
ten Mindestanforderung an Qualität nicht 
gerecht werden. 

3. Die Sendungen und Beiträge müssen sich 
an die gesetzlichen Bestimmungen zum Ju-
gendschutz halten. Diese sind unzulässig, 
wenn sie z.B. zum Rassenhass aufstacheln, 
Gewalttätigkeiten verharmlosen oder ver-
herrlichen, Krieg verherrlichen oder porno-
grafisch, sexistisch oder diskriminierend 
sind (siehe Programmgrundsätze). 

4. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 
Schutz der persönlichen Würde und Ehre 
sind einzuhalten. Die Sendungen und Bei-
träge haben sittliche, weltanschauliche und 
religiöse Überzeugungen zu achten. Jeder 
verantwortliche Redakteur ist mit seinen 
Sendungen und Beiträgen an die verfas-
sungsmäßige Ordnung und diese Vereins-
satzung gebunden. 

5. Die Sendungen und Beiträge dürfen weder 
Werbung noch Sponsoring enthalten. 

6. Der verantwortliche Redakteur führt für die 
Sendung ein Sendeprotokoll, das mindes-
tens folgende Angaben beinhalten muss: 
• Titel der Sendung 
• Sendezeit 
• Name des verantwortlichen Redakteurs 

(und ggf. Künstlername) und Namen 
evtl. Mitwirkender und Gäste 

• stichwortartige Inhaltsangabe 
Er zeichnet für seine Sendung Haftung. 

7. Der verantwortliche Redakteur muss bei 
Livesendungen anwesend sein. Aufzeich-
nungen müssen vor der Erstsendung von 
ihm vorgehört werden. 

8. Der für die Sendung verantwortliche Re-
dakteur muss mindestens zu Beginn und 
am Ende der Sendung namentlich genannt 
werden. Ausgenommen davon sind Sen-
dungen der Musikverwaltung und der 
Nachrichten- und Serviceredaktion. Sofern 
Beiträge von anderen Personen in den Sen-
dungen vorkommen, müssen diese Perso-
nen mindestens einmal namentlich genannt 
werden. 

9. Der verantwortliche Redakteur der Nach-
richten- und Serviceredaktion (RvD = Re-
dakteur vom Dienst) ist im Rahmen der 
Produktionen dieser Redaktion weisungs-
befugt. Zum RvD können auch qualifizierte 
Mitarbeiter bestimmt werden. Über das 
Ausreichen der entsprechenden Qualifika-
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tion entscheidet der Vorstand. Der Leiter 
der Nachrichten- und Serviceredaktion be-
stimmt jeweils den RvD. 
 

§21 
Chef vom Dienst (CvD) 

1. Der CvD ist primär verantwortlich für die 
gesamte Regieführung. Weiterhin hat er für 
Ordnung und Sicherheit im gesamten 
Funkhaus zu sorgen. Zum CvD können 
auch vereinsexterne Personen berufen wer-
den. 

2. Der Vorstand bestimmt jeweils den CvD. 
 

§ 22 
Sendeabbruch 

Der CvD, der RvD und die einzelnen Vor-
standsmitglieder haben das Recht, bei Verstö-
ßen gegen die Vereinssatzung die betreffende 
Sendung sofort oder zu einem geeigneten spä-
teren Zeitpunkt abzubrechen. Der Vorstand 
kann bei Bedarf einen weiteren Personenkreis 
dazu ermächtigen, Sendungen bei Bedarf ab-
zubrechen. 
 

§ 23 
Verbot 

von Werbung und Sponsoring 
1. Werbeverbot: Verboten ist die Ausstrah-

lung von Werbespots für Produkte und 
Dienstleistungen („Wirtschaftswerbung“). 

2. Sponsoringverbot: Sponsoring ist der Bei-
trag einer natürlichen oder juristischen Per-
son oder einer Personenvereinigung, die an 
Rundfunktätigkeiten nicht beteiligt ist, zur 
direkten oder indirekten Finanzierung einer 
Sendung, um den Namen, die Marke, das 
Erscheinungsbild der Person, ihre Tätigkeit 
oder ihre Leistung zu fördern. Kurze Dank-
sagungen an „Unterstützer“ sind erlaubt, 
soweit es sich bei der Unterstützung nicht 
um Sponsoring handelt. 

3. Verbot der Schleichwerbung: Schleichwer-
bung ist die Erwähnung oder Darstellung 
von Waren, Dienstleistungen, Namen, 
Marken oder Tätigkeiten eines Herstellers 
von Waren oder eines Erbringers von 
Dienstleistungen in Programmen, wenn sie 
zu Werbezwecken vorgesehen ist und die 
Allgemeinheit hinsichtlich des eigentlichen 
Zwecks dieser Erwähnung oder Darstellung 
irre führen kann. Eine Erwähnung oder 
Darstellung gilt insbesondere dann als zu 

Werbezwecken vorgesehen, wenn sie ge-
gen Entgelt oder eine sonstige Gegenleis-
tung erfolgt. 

4. Politische, weltanschauliche oder religiöse 
Werbung stellt unzulässige ideelle Wer-
bung dar, wenn sie ausschließlich dem 
Selbstzweck dient. 

5. Die Bezeichnung einer Sendung mit einem 
gleichnamigen Produkt oder einer gleich-
namigen Firma ist zu vermeiden. 
 

§ 24  
Sendeanmeldung 

1. Über die Vergabe von Sendungen ent-
scheidet die Programmausschusssitzung 
auf schriftlichen Antrag. In begründeten 
Ausnahmefällen entscheidet der 1. Vorsit-
zende. 

2. Das Sendekonzept der jeweiligen Redakti-
on muss Angaben über Musikart, Dauer, 
Produktionsart, Abspielsysteme und Inhalte 
der Sendung enthalten. Bei fremdsprachi-
gen Sendungen muss eine deutschsprachige 
Inhaltsangabe bei der Sendeanmeldung 
vorliegen. Bei auftretenden groben Miss-
verständnissen zwischen der Übersetzung 
und dem Original haftet der Sendeverant-
wortliche persönlich für diese Sendung o-
der diesen Beitrag. 

3. Wiederholungen und Weiterverbreitungen 
der Beiträge und Sendungen stimmen die 
Redakteure zu. 

4. Sendungen dürfen maximal dreimal inner-
halb von drei Monaten gesendet werden. 
Über Ausnahmen entscheidet der Pro-
grammausschuss.   

 
§ 25  

Gegendarstellung und Haftung 
1. Sollte aufgrund einer nachweislichen 

Falschmeldung eine Gegendarstellung ver-
langt werden, muss diese in die gleiche 
Sendezeit fallen, die die Sendung hatte, auf 
die sich die Forderung der Gegendarstel-
lung bezieht. In besonders schwerwiegen-
den Fällen kann die Gegendarstellung bis 
zu dreimal an unterschiedlichen Tagen in-
nerhalb von zwei Wochen und zu unter-
schiedlichen Sendezeiten wiederholt wer-
den. 

2. Ein Verlangen auf Gegendarstellung ist 
unverzüglich an den Vorstand weiterzulei-
ten.  
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3. Bei verursachten materiellen und/oder im-
materiellen Schäden haftet der verantwort-
liche Redakteur persönlich oder mit seinem 
privaten Versicherungsschutz.   

 
§ 26 

Schulungen 
1. Jedes Mitglied, das den Redakteurstatus 

erwerben möchte, muss die vom Verein 
angebotenen Grundschulungen durchlaufen 
haben, die angebotenen Selbststudiumsma-
terialien benutzt haben oder den Nachweis 
gleichwertiger Kenntnisse erbringen. Der 
zukünftige Redakteur muss sich im juristi-
schen, programmlichen und technischen 
Bereich von radio hbw auskennen und die 
angeeigneten Kenntnisse und Fähigkeiten 
nachweisen. 

2. Jeder Redakteur sollte sich im Rahmen 
seiner redaktionellen Arbeit juristisch, pro-
grammlich und technisch weiterbilden. 

 
§ 27 

Kostenentgelte 
Die Verbreitung von Sendungen und Beiträgen 
und die Inanspruchnahme von Produktionsmit-
teln erfolgen grundsätzlich unentgeltlich und 
richten sich nach der Haushaltslage des Ver-
eins. 
 

§ 28 
Verwertung von Sendungen und Beiträgen 

1. Soll eine Produktion, die ganz oder teilwei-
se bei radio hbw erstellt wurde, außerhalb 
des Programms von radio hbw verwertet 
werden, muss dies vom Vorstand geneh-
migt werden. In diesem Fall kann die Er-
stattung der Produktionskosten verlangt 
werden. 

2. Die Verwendung des Namens radio hbw in 
Beiträgen und Sendungen außerhalb des 
Programms von radio hbw bedarf der Ge-
nehmigung des Vorstandes. 

 
§ 29 

Sonstiges 
1. Die Mitglieder verpflichten sich zur Ein-

haltung der Hausordnung. 
2. Die Mitglieder haben die Vorschriften zur 

Unfallverhütung einzuhalten. 
 
 

Teil C: Programmgrundsätze 

 
§ 30 

Grundlagen 
In den Sendungen von radio hbw sind die Vor-
schriften der allgemeinen Gesetze und die ge-
setzlichen Bestimmungen zum Schutz der per-
sönlichen Ehre und der Jugend einzuhalten. 
Auf die Würde des Menschen sowie die sittli-
chen, religiösen und weltanschaulichen Über-
zeugungen ist in den einzelnen Sendungen zu 
achten. Sie sollten die Zusammengehörigkeit in 
Deutschland und die internationale Verständi-
gung fördern, zum Frieden und zur sozialen 
Gerechtigkeit mahnen, demokratische Freihei-
ten verteidigen, zur sozialen Integration aus-
ländischer Mitbürger, zur Verwirklichung der 
Gleichberechtigung von Frauen und Männern, 
zum Schutz von Minderheiten sowie unserer 
natürlichen Umwelt als Lebensgrundlage bei-
tragen. Der Schutz der Menschenrechte wird 
von radio hbw in den Sendungen dringend ge-
wahrt.  
 

§ 31 
Kommunikative Gemeinwesenarbeit 

Der Radiosender versteht das Massenmedium 
Lokalrundfunk nicht als erwerbswirtschaftliche 
Betätigung, sondern als kommunikative Ge-
meinwesenarbeit. 
 

§ 32 
Bürgerfunk und bürgeroffenes Radio 

radio hbw ist ein bürgeroffenes Radio. Es ist 
offen für alle gesellschaftlichen Gruppen, Ver-
bände, Vereine, Initiativen und Einzelperso-
nen. Alle haben die Möglichkeit, durch selbst 
produzierte Sendungen das Programm von 
radio hbw zu gestalten. Es sollen vor allem 
diejenigen Einfluss haben, die in anderen Me-
dien stets unterdurchschnittlich zu Wort kom-
men. radio hbw will allen auf Veröffentlichung 
gerichteten Meinungen dieses Medium zur 
Verfügung stellen. 
 

§ 33 
Journalistische Grundsätze 

In seinen Sendungen ist radio hbw zur Wahr-
heit verpflichtet. Alle Sendungen sind nach 
anerkannten journalistischen Grundsätzen ges-
taltet. Sie sind so gründlich und gewissenhaft 
zu recherchieren wie möglich. Bei der Bericht-
erstattung müssen die Auffassungen der we-
sentlich betroffenen Personen, Gruppen oder 
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Institutionen angemessen und fair berücksich-
tigt werden. 
 

§ 34 
Jugendschutz 

Grundsätzlich dürfen Sendungen nicht verbrei-
tet werden, die das körperliche, geistige oder 
seelische Wohl von Kindern oder Jugendlichen 
beeinträchtigen können. Es sei denn, radio hbw 
trifft Vorsorge in der Form, dass solche Sen-
dungen lediglich von 22.00 Uhr bis 4.00 Uhr 
ausgestrahlt werden, da Kinder und Jugendli-
che die Sendungen in dieser Zeit üblicherweise 
nicht hören. 
 

§ 35 
Globales Programmschema 

Das globale Programmschema von radio hbw 
soll sich auf alle Bereiche des politischen, wirt-
schaftlichen, sozialen, wissenschaftlichen und 
kulturellen Lebens beziehen. Die Darstellun-
gen historischer und globaler Zusammenhänge 
und deren Entwicklungen sollen die gesell-
schaftlichen Bedürfnisse in der Region Harz-
Börde reflektieren. 
 

§ 36 
Programmvielfalt 

radio hbw will ein abwechselungsreiches und 
individuell auf die Region Harz-Börde zuge-
schnittenes Programm anbieten, das die lokale 
Rundfunklandschaft bereichert. radio hbw will 
mit seinem Programm eine oppositionelle, zu-
mindest jedoch ergänzende Stellung gegenüber 
den großen Rundfunkveranstaltern einnehmen. 
 

§ 37 
Zielgruppe 

Das Programm wendet sich nicht an eine be-
stimmte Zielgruppe, sondern an alle Bürger des 
Sendegebietes. Die Vielfalt der Meinungen und 
Aktivitäten soll sich dementsprechend im Pro-
gramm durch diese unterschiedlichen gesell-
schaftlichen Kräfte innerhalb des Verbrei-
tungsgebietes widerspiegeln. 
 

§ 38 
Informationsaufgabe 

radio hbw will die Funktion eines lokalen 
Nachrichtenmediums übernehmen und in Zu-
sammenarbeit mit Behörden, Institutionen, 
Verbänden, Vereinen und dem Bürger ein de-
tailliertes Nachrichtenprogramm anbieten, wel-

ches den Bürger primär über die Geschehnisse 
der gesamten Region Harz-Börde informiert.  
Die Informationsaufgabe von radio hbw in 
Bezug auf Berichterstattung über eine natürli-
che bzw. juristische Person oder Personen-
gruppe oder deren Umfeld wird auf das Recht 
begrenzt, Missstände aufzuzeigen und zu kriti-
sieren. Die Persönlichkeitsrechte anderer, hier-
bei insbesondere das Recht auf persönliche 
Ehre, auf Achtung des Privatlebens und der 
Intimsphäre, sind zu achten. 
 

§ 39 
Unzulässige Namensnennung 

Die Nennung von persönlichen oder juristi-
schen Namen in Zusammenhängen, die darauf 
abzielen, den Ruf oder andere rechtlich ge-
schützte Interessen von Personen, Unterneh-
men oder Organisationen zu verletzen, ist un-
tersagt. 

 
§ 40 

Verbot unlauterer Methoden 
Bei der Beschaffung von Informationen dürfen 
keine unlauteren Methoden angewandt werden. 
 

§ 41 
Vertraulichkeit 

Die bei einem Informations- oder Hintergrund-
gespräch vereinbarte Vertraulichkeit ist grund-
sätzlich zu wahren. 
 

§ 42 
Verbot von Verfälschung 

Herkunft und Inhalt der Beiträge sind sorgfäl-
tig zu prüfen. Ihr Sinn darf durch die Art der 
Zusammenstellung bzw. der Bearbeitung we-
der entstellt noch verfälscht werden. Das gilt 
auch für die auszugsweise Wiedergabe von 
Statements und Interviews. Unbestätigte Mel-
dungen, Gerüchte und Vermutungen sind als 
solche kenntlich zu machen. 
 

§ 43 
Richtigstellung 

Veröffentlichte Nachrichten oder Behauptun-
gen, die sich nachträglich als falsch erweisen, 
hat der Redakteur, der für diese Verantwortung 
zeichnet, unverzüglich von sich aus in ange-
messener Weise richtig zu stellen oder dafür 
Sorge zu tragen, dass die Richtigstellung ver-
breitet wird (§25 gilt entsprechend). 
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§ 44 
Meinungsumfragen 

Bei der Wiedergabe von Meinungsumfragen, 
die von radio hbw durchgeführt oder in Auf-
trag gegeben worden sind, ist ausdrücklich 
anzugeben, ob sie repräsentativ sind. 
 

§ 45 
Kommentare 

Kommentare sind grundsätzlich von anderen 
Informationen zu trennen und unter namentli-
cher Nennung der Verfasser und gegebenen-
falls Sprecher als solche zu kennzeichnen. 
 

§ 46 
Rechtsanspruch 

Ein gerichtlich durchsetzbarer Anspruch auf 
Veröffentlichung besteht nicht. 
 


